
 Benutztes Binde-Granulat, feste und flüssige Reste und Abfälle der Gruppe 
C in den bereitgestellten Sammelbehälter geben. 

BETRIEBSANWEISUNG  gemäß §14 GefStoffV 

Firma:       Datum:  

Abteilung/Arbeitsplatz:  

Tätigkeit:        Unterschrift: 
 
 
 
 

 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 Die Gefahrstoffe der Gruppe C können durch Einatmen, Verschlucken 
oder Aufnahme durch die Haut in den Körper gelangen. 

 Sie können Gesundheitsschäden von beschränkter Wirkung hervorrufen 

und sind meist wassergefährdend. 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 Beim Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe der Gruppe C nicht rauchen. 

 

 

 Die bereitgestellten säuren- und laugenbeständigen Schutzhandschuhe 
sind zu tragen. 

 Dämpfe und Stäube nicht einatmen, für gute Belüftung sorgen. 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang)  Notruf: 112 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

Gruppe C 

Gesundheitsschädliche Gefahrstoffe 

 Flüssige Stoffe der Gruppe C nach Verschütten mit dem bereitgestellten 
Binde-Granulat aufnehmen. 

 Feste Stoffe der Gruppe C nach Vorschriften ohne Staubbildung 
zusammenfegen. 

 Benetzte Kleidung:  Sofort ausziehen. 

 Nach Einatmen:  Frische Luft zuführen. 

 Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen, bereitgestellte   
    Augenspülflasche benutzen, Augenarzt aufsuchen 
    (Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt   
    mitnehmen.) 

 Nach Hautkontakt:  Mit Wasser und Seife abwaschen. 


